


 



Stadt Lengerich 
(Westf.) 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2017 
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1. Nachtragssatzung zur  
Haushaltssatzung der Stadt Lengerich 

für das Haushaltsjahr 2017 

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen 
Fassung, hat der Rat der Stadt Lengerich mit Beschluss vom       folgende 
Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§ 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
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§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber 
der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.773.430 € um 1.484.000 € erhöht und somit auf 
11.257.430 € festgesetzt. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 

§ 4 
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 

Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nicht verändert. 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird nicht verändert. 

§ 6 
Steuersätze 

Die Steuersätze werden nicht geändert. 

49525 Lengerich (Westf.), den 11.07.2017 

 Aufgestellt  Bestätigt 

 gez. Bürgin gez. Möhrke
 ________________ _______________ 
 Kämmerin Bürgermeister 
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Vorbericht 

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Lengerich für das 
Haushaltsjahr 2017 

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 81 Abs. 2 GO NRW ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 
sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit 

• ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausglich nur durch 
eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, 

• ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere 
Fehlbetrag 

• nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann, 
• bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen 
• Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder 
• Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen, 
• Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. 

Dem Nachtragshaushalt ist gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit § 7 und 10 
GemHVO und § 81 Abs. 1 Satz 2 GO NRW als Anlage ein Vorbericht beizufügen. 

Begründung für den Erlass der Nachtragssatzung

Mit Beschluss vom 15.12.2016 hat die Stadt Lengerich zusammen mit den Kommunen 
Ladbergen, Tecklenburg und Lienen die Teutoburger Planungs- und 
Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG) von den Stadtwerken Lengerich erworben. In 
dieser Sitzung wurde der Gesellschaftszweck der TPDG dahingehend formuliert, dass von 
der Gesellschaft in größtmöglichem Umfang Fördermittel vom Bund und Land eingeworben 
werden sollen. 

Von der TPDG wurden nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie der Richtlinie des Landes 
Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung dieses Bundesprogramms Förderanträge für den 
Breibandausbau im Außenbereich (sog. Weiße Flecken) gestellt. Die Richtlinien des Bundes 
und des Landes sehen einen Eigenanteil von mindestens 10 % bei den beteiligten 
Kommunen vor. 

Die Wirtschaftlichkeitslücke (= zuwendungsfähige Ausgaben) für die Stadt Lengerich beläuft 
sich auf 14.581.312 € so dass der Eigenanteil 1.458.131 € beträgt. Da diese Mittel im 
Haushaltsplan für 2017 nicht veranschlagt sind, ist ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen. 

Zur Sicherstellung der Unabhängigkeit und Neutralität der TPDG sollte der TPDG bei Bedarf 
Kapital von 25.000 € zugeführt werden. Auch diese Kapitalzuführung ist im Haushalt 2017 
nicht veranschlagt und daher in den Nachtragshaushalt einzustellen. 
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Auswirkungen auf die bisher gültige Haushaltssatzung

Zur Darstellung des 10 % Eigenanteils der Stadt Lengerich sind Mittel in Höhe von  
1.459.000 € in den Finanzplan einzustellen. Es handelt sich um eine Auszahlung für 
aktivierbare Zuwendungen. Die Stadt Lengerich wird dem Zuwendungsempfänger (TPDG) 
eine Verpflichtung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht als Gegenleistungsverpflichtung 
auferlegen. Somit ist ein Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. 

Die Kapitalerhöhung um 25.000 € wird ebenfalls im Finanzplan neu veranschlagt, es handelt 
sich um Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten. 

Zur Finanzierung der aufgeführten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist die Erhöhung 
der Darlehnsermächtigung um 1.484.000 € notwendig. 

Weitere Veranschlagungen im Haushalt sind nicht vorzunehmen, da die Ergebnisrechnung 
2017 nicht tangiert wird. 

Durch Auflösung der Rechnungsabgrenzungspostens werden die kommenden 
Haushaltsjahre in der Ergebnisrechnung belastet. Die Höhe der Belastung ist abhängig von 
der tatsächlichen Höhe des Eigenanteils, der tatsächlichen Verwendung sowie dem Beginn 
des Netzbetriebes und wird sich somit zeitlich noch verzögern. Die Auflösung erfolgt in 
Anlehnung an die Zweckbindung der Fördermittel von Bund und Land über einen Zeitraum 
von voraussichtlich 7 – 10  Jahren. 

Somit erhöht sich die Auszahlung aus Investitionstätigkeit in der Haushaltssatzung 2017 um 
1.484.000 € von bisher 9.656.990 € auf 11.140.990. Die Einzahlung aus 
Finanzierungstätigkeit erhöht sich von 9.773.430 € um 1.484.000 € auf 11.257.430 €. 
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Stand Voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher

am Ende zu Beginn des 
Haushaltsjahres

Stand zum Ende des

Art des Vorvorjahres des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres
2015 2017 2017

T€ T€ T€
1 2 3

2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
     für Investitionen

2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
 2.5 von Kreditinstituten                15.477                             14.668                        22.326   

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
   Liquiditätssicherung

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
    Kreditaufnahmen wirtschaftlich
    gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

    Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus
    Transferleistungen
7. Sonstige Verbindlichkeiten                  3.412                               4.246                          4.246   
8. Erhaltene Anzahlungen                  4.179                               6.254                          7.946   

Nachrichtlich anzugeben:

Förderverein Talaue
Wasserschloss Haus Marck e. V.
LGE                        2.763                                       3.044                                 3.044   
Heimatverein Lengerich e. V.*                             52                                            48                                      44   
Verein Eisenbahnfreunde Lengerich e. V.**                             38                                            35                                      33   

*Ausfallbürgschaft zugunsten der NRW-Stiftung; jährlich 4 T€, längstens für die Dauer von 25 Jahren nach

**Ausfallbürgschaft zugunsten der NRW-Stiftung; jährlich 2,5 T€, längstens für die Dauer von 25 Jahren ab dem Jahr 2006

1. Anleihen

                          456   

                            -     

                          364   

                 3.000                                     -     

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn
des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO NRW

9. Summe aller Verbindlichkeiten                26.616                             25.988                        35.338   

                   297                                  364   

                    251                                  456   

  Fertigstellung des Hauses Bergstr. 10.

                         176                                          168                                    160   

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von 
Sicherheiten: Bürgschaften
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